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werden müssen, laßt öer Friedensrichter il» Ver-
balprozeg genau verzeichnen.

iz. Die Schlüssel der versiegelten Zimmer,
Gehalte, Schränke u. s. w. laßt der Friedensrich-
ter mit Zetteln bezeichnen an ein Band reihen,
und nimmt sie in seine Verwahrung.

14. Der Friedensrichter laßt einen Verbalpro-
zeß von der Auflegung der Siege! anfnebmen.
Dieses Verbal wird von dem Friedensrichter und
seinem Schreiber unterzeichnet.

Dritter Abschnitt.
Vorschriften, welche der'Friedensrichter in einigen

besondern Fällen zu befolgen hat.
55- Wenn der Friedensrichter das Haus, wo er

die Siege! anlegen soll> beschlossen findet, so läßt
er dasselbe, in. Gegenwart von zwei Zeugen, er-
öffnen.

16. Nach beendiater Versieglung läßt er die

Hausthür wieder zuschliessen, versiegelt dieselbe,
zznd läßt über die Siegel selbst ein Stück Brett
nagein, damit sie nicht abgerissen oder beschädigt
werden können.

17. Wenn die Bewohner des Hauses, oder

jemand anders sich der Erfüllung der Verrichtungen
des Friedensrichters gewaltsamer oder thätlicher
Weise widersetzen würde; so soll er mit lauter
Stimme die Formel aussprechen: Gehorsam
dem Gesez. Wenn sie verharren würden, so

sollen sie auf der frischen That ergriffen, und, den
Gesetzen gemäß, in das Verhafthaus geführt wer-
den. Der Friedensrichter läßt über alles einen
-Verbalprozeß aufnehmen, und übergiebt ihn dem
Poiizeidcamteten.

rg. Wenn jemand Effekten als eigenthümlich
herausbegehrt, die sich in dem Hause, wo die Sie-
gel angelegt werden sollen, befinden; so soll sie

der Friedensrichter nicht ausliefern, als wenn die
Ansprüche mit Beweisen' unterstuzt sind, und die
Person, weiche Anspruch macht, als wohl bekannt
zahlbar ist. Im Fall über die Zählbarkeit des An-
sprechenden Zweifel obwaltete, so soll der We-
densrichter einen in der Gerichtsbarkeit wohnhaft
ten-Bürgen und Zahler von ihm fordern.

(Die Fortsetzung folgt.)

Mpuhlikamsche Briefe der Bürger Zeltner,
M'qienmqöstatthalter des Kant. Solothurn,
und Pftnnmger, Reqierungsst. des Kant.
Zürich, an den Commissar Napinat.

(Sie sind aus dem von Rapinat sebst heraus-
gegebnen Äes à ch. Iwpuicn on

îllolvelw. von dem wir Sm?esem des TaMattts
noch mehr sagen werden, genommen.

Der Regierungsstatthalter des Kant.
Solothurn, an den B. R - p im a t, fr a m
kischen Regierungskomissär.

iZ. August 1798.
Die Einwohner des Kant. Solothurn wünschen

der fränkischen Regierung ihre Ergebenheit darz«
thun, und zu beweisen, wie dankbar sie erkennen,
durch dieselbe ans der Sklaverei zur Menschen-
würde erhoben, und in den GinuF ihrer angebor-
neu Rechte wieder emgesezt zu seyn. Erlauben Sie,
daß ich in ihrem Namen, Siê.einlade, das Bm>-
desfest, welches Donnerstag den ?6-. d. wird ge-
feiert werden, durch Ihre Gegenwart zu stiMi.
Sie werden, indem Sie unsrer Bitte entsprechen,
uns einen neuen Beweis Ihrer Güte und Gewo-
genheit geben. Kom:neu Sie dann, B. Commissar;
bringen Sie Ihre Freunde mit; sie sind auch die

unsern. Mögen die Zufriedenheit und die allge-
meine Freude, weiche Ihre Gegenwart hervorbrin-
gen wird, Ihnen alles ersetzen, was dem Feste

mangelt, um des Commissars der'Regierung der

grossen Nation würdig zu seyn.
Gruß und Hochachtung!

Unterzeichnet: Z e l t n e r.

Der Regierungssiatthalter des Kantons
Zürich, an den B. Rapinat, frän-
tischen Rsgierungscommissär.

sm. Juli
So groß meine Betrübniß .über die Nachricht

Ihrer nahen Abreise aus der Schweiz fvach w

groß war meine Freude, als ich vernahm, oap

Sie wieder bei uns bleiben. _

Ja, ich sage es: Heil und Gluck Wt»-
theuren Vaterlande, sein würdiger und großmuw^
ger Befreier verlaßt es nicht Nein, Sie w-v
den uns nicht verlassen, bis Sie das Giuu 4>

.>

vttiens fest gegründet haben. Seyn Sie ubMt,.s,

B. Commissar, der aufrichtig dankbaren

innigen aller derer, die Gelegemmc,hatten die sìchu
heik Ihres Patriotismus nach Verdienst zu «chaU,
versichert; rechnen Sie die dmdankoarwitt e>. w

Weniger die ohne Zweifel nicht dav Gluck ha^c

Sie zn kennen, der helvetischen Nation nw)t an,

untere Nation wird früh oder spät SW, B. r.

missär, gewiß segnen!
Eben so sicher rechnen Sse darau,, da,

Nachwelt das Andenken des B. Rapinat, s. ^

Wohlthaten.die er der Schweiz erwiesen yar,

Unterzeichnet: K f e m It i u s e r.
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